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Vortäufige Bescheinigung

A.

Die Körperschaft European Patents Experts Exchange e. V., Arno-Assmann-Str. 16,
81739 MUnchen

dient nach der eingereichten Satzung ausschIie1~fichund unmittelbar steuerbegunstigten

gemeinnUtzigen

Zwecken im Sinne der §~51 ffAO und gehort zu den in § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG bezeichneten
Korperschaften, Personenvereinigungen und Vermogensmassen.

Die vorlaufige Bescheinigung ist widerruflich und wird zur Beurteilung der Abziehbarkeit von
Spenden im Sinne von § 10 b EStG, § 9 Abs. I Nr. 2 KStG und § 9 Nr. 5 GewStG beim
Spender erteilt. Abgesehen vom Widerruf verliert sie ihre Gultigkeit, sobald em Steuerbe-
scheid oder Freistellungsbescheid für die bezeichnete KOrperschaft ergangen 1st.

Die Bescheinigung gilt vom 01.01.2010 bis langstens 30.06.2011.
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B.
Hinweis zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2011 zuflie(~en,reicht für die Abstandnahme vom Ka-
pitalertragsteuerabzug nach § 44 a Abs. 4 und 7 EStG die Vorlage dieser Bescheinigung oder
die Uberlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieser Bescheinigung aus.
Für die Erstattung von Kapitalertragsteuer aufgrund von Sammelanträgen durch das Bundes-
zentralamt für Steuem 1st eine NV-Bescheinigung erforderlich.

C.

Hinweise:
Für die Besteuerung der Kärperschaft steilt diese Bescheinigung keine endgültige Entschei-
dung dar. Uber die Befreiung nach den einzelnen Steuergesetzen wird nach Ablauf des Ver-
anlagungszeitraums jeweils im Rahmen der Veranlagung entschieden.

Es wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass eine Steuerbefreiung nur ausgesprochen wer-
den kann, wenn die Karperschaft nicht nur nach der Satzung, sondern auch nach ihrer tat-
sächfichen Geschäftsführung den oben bezeichneten Zwecken dient. Die Korperschaft hat
deshaib durch ordnungsgemäRe Aufzeichnungen (AufsteHung der Einnahmen und Ausgaben,
Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über die Bildung und Entwicklung der
Rucklagen) den Nachweis zu führen, dass ihre tatsächliche Geschäftsführung auf die aus-
schlieRliche und unmittelbare Erfullung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet 1st. Auf An-
forderung sind Steuererklärungen mit den entsprechenden Unterlagen vorzulegen.

In jedem Falle ist die Korperschaft insoweit steuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb unterhält, der keinen Zweckbetrieb darsteilt. Soweit Körperschaftsteuerpflicht
gegeben 1st, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die steuerbegunstigte
Tatigkeit wird die Umsatzsteuerpflicht der Körperschaft grundsätzlich nicht berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern 1st Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Lohnkir-
chensteuer einzubehalten ind an das Finanzamt abzuführen.

0. Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestatigungen

Die Körperschaft fördert

folgende gemeinnutzige Zwecke:
Berufsbildung
(~52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 7 AO).

Behandlung der Spenden
Die Körperschaft 1st berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zu-
gewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (~
50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.

Behandlung der Mitghedsbeiträge
Die Körperschaft ist nicht berechtigt, für Mitgliedsbeitrage Zuwendungsbestätigungen nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck (~50 Abs. 1 EStDV) auszustellen, well Zwecke i. S.
von § lOb Abs. 1 Satz 3 EStG gefardert werden.
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Hinweis:

Wer vorsätziich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestatigung ausstellt oder
wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestatigung angegebe-
nen steuerbegunstigten Zwecken veiwendet werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus
durch einen etwaigen Abzug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht. Dabei wird die
entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbe-
steuerpauschal mit 15 % derZuwendung angesetzt (~lObAbs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG,
§ 9 Nr. 5 GewStG).

t des Zuwendenden geht von der Unrichtigkeit der Zuwendungs-
besiigung aus, wenn das angegebene Datum der vorläufigen Bescheinigung Ianger a/s 3
Jahre seit dem Tag der Ausstellung der Zuwendungsbestätigung zurück /iegt.

Durch das Gesetz zur weiteren Starkung des bürgerschaftiichen Engagements vom
10.10.2007 haben-sich u.s. Anderungen im Spendenrecht ergeben, durch die eine
Anpassung der verbindlichen Muster für Zuwendungsbestätigungen im Sinne von
§ 50 Abs. I EStDV erforderlich war. Die neuen Muster für die Zuwendungsbestätigungen
wurden durch das BMF-Schreiben vom 13.12.2007 (BStBI 2008/ S. 4) veröffentlicht und s/nd
auf der Internetseite www.steuer..bayern.de/vordrucke eingeste//t. Aufgrund der rückwir-
kenden Anderung des Spendenrechts 1st es nicht zu beanstanden, wenn bIs zum 31.12.2008
die bi.sherigen Muster für Zuwendungsbestatigungen verwendet werden.

Diese Bescheinigung 1st kein Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO, so dass gegen sie em
Rechtsbehelf nicht gegeben ist.
Die Hinweise in Abschnitt C sollen Sie über die Rechtsauffassung des Finanzamtes unter-
richten. Uber die Abziehbarkeit der Zuwendungen entscheidet das für den Zuwendenden zu-
ständige Finanzamt im Rahmen des Veranlagungsverfahrens (vgl. Urteil des Bundesfinanz-
hofes vom 11. September 1956, BStBI 1956 IllS. 309).

Die Vorschriften der Sammlungsgesetze der Lander bleiben von der Anerkennung als steuer-
begunstigte Körperschaft unberührt.

AUF DIE ANLAGEN WIRD HINGEWIESEN

.4.ogaDenoronung, BStBI = Bundessteuerbiatt, EStG =

Einkommensteuer-DurchfQhrungsverordnung, GewStG = Gewerbesteuergesetz, KStG = Korper-

Oben-egierungsrat



Finanzamt München Abt. Körperschaften
StNr: 143 /214 / 00699 Anlage zur Vorläufigen Bescheinigung yam
Name: European Patents Experts Ex-

change e. V. do Woff-Dieter Fel-
gel- Farnholz, Amo-Assmann-Str.
16, 81739 München

Die Satzung muss den vorgeschnebenen Erfordemissen wãhrend des ganzen Ver-

anlagungszeitraums entsprechen, d.h. bel Satzungsänderungen zur Mängelbeseiti-

gung besteht die Gemeinnützigkeit (und ggf. die Spendenbegunstigung) erst ab dem

nâchsten (vollen) Veranlagungszeitraum (= 01.01.2010).



Aussteller (Bezeichnung und Mschrtft der steuerbegunstigten Einnchtung)

Bestätigung Uber GeldzuwendungenlMitgfledsbeitrag
rn Sinne des § lOb des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KOrperschaft-
steuergesetzes bezeichneten KOrperschaften, Personenvereinigungen oder Verniogensmassen

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Betrag dec Zuwendung - in Ziffem - - in Buchstaben - Tag dec Zuwendung:

Es handelt sich urn den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen Ja 0 Nein [~]

o WIr sind wegen Forderung (Angabe des begunstigten Zwecks I dec begunstigten Zwecke)
nach dem Ielzten uns zugegangenen Freisteltungsbescheid bzw. nach der Arilage zum Korperschaftsteuerbestheid des
Finanzamtes StNr vom nach
§ 5 Abs. 1 Nc. Odes Korperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nc. 6 des
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

o Ww sind wegen Farderung (Angabe des begunstigten Zwecks / dec begUnstigten Zwecke)
durth vorlaufige Beschelnigung des Finanzamtes StNc vom

ab als steuerbegunstigten Zwecken dienend anerkannt.

(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempf~ngers)

H~nweIs:
Wer vorsãtzlich oder grob fahriassig eine unrichtlge Zuwendungsbestatigung ersteilt oder wer verantasst, dass
Zuweridungen nicht zu den In dec Zuwendungsbestãtigung angegebenen steuerbegUnstigten Zwecken verwendet
werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug dec Zuwendungen beim Zuwendenden
entgeht(~lOb Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nc. 5 GewStG).

Diese Bestaflgung wird nicht als Nachweis für die steuerllche Berucksichtigung dec Zuwendung anerkannt, wenn das Datum
des FreisteIIungsbesche~desranger als 5 Jahre bzw, das Datum dec vorlaufigen Bescheinigung langer als 3 Jahre seit
Ausstellung der Bestatigung zurUckliegt (BMF vom 15.12.1994 — BStBI I S. 884).

Es wicd bestatigt, dass die Zuwendung nur zur Forderung (Angabe des begunstigten Zwecks / der begQnstigten Zwecke)

verwendet wird.

Nur für steuerbegünstigte Elnrlchtungen, bet denen die Mltglledsbeltrage steuerHch nicht abzlehbar sind:
0 Es wird bestatigt, dass es sich nicht urn einen Mitgliedsbeitrag i.S.v § lOb Abs. 1 Satz 2 Einkommensteuergesetzes

handelt).



Ausstelter (Bezeichnung und Anschrift dec steuecbegUnstlgten Elnrlchtung)

Besthtigung Uber Sachzuwendungen
irn Sinne des § lOb des Einkommensteuergesetzes an elite der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KOrpecschaftsteuec-
gesetzes bezeichneten KOrperschaften, Personenvereinigungen oder VerrnOgensmassen

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Wect dec Zuwendung - in Ziffem - - in Buchstaben - Tag dec Zuwendung:

Genaue Bezeichnung dec Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw.

o Die Sachzuw~dungstamrnt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betclebsverniögen und ist mit dem
Entnahmewert (ggf. mit dem niedligeren gemelnen Wert) bewertet.

o Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Pnvatvermogen.

o Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht.

o Geeignete Unterlagen, die zur Wertennittlung gedient haben, z. B. Rechnung, Gutachten, liegen var.

o Wir sind wegen Fordewng (Angabe des begunstigten Zwecks / der begUnstigten Zwecke)
nach dern Ietzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach dec Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des
Finanzamtes StNc vom nach
§ 5 Abs. 1 Nc. 9 des Köcperschaftsteuergesetzes von dec Korperschaftsteuer und nach § 3 Nc. 6 des Gewecbesteuer-
gesetzes von dec Gewerbesteuer befreit.

o WIr sind wegen Farderung (Angabe des begUnstigten Zwecks I dec begUnstlgten Zwecke)
ducch vorlaufige Bescheinigung des Finanzarntes Steuemummer
vom ab als steuerbegOnstigten Zweclcen dienend anerkannt.

Es wird bestatigt, dass die Zuwendung nur zur Fordecung (Angabe des begUnstlgten Zwecks / der begunstigten Zwecke)

verwendet wird.

(Ort, Datum und Untecschrlft des Zuwendungsempfängers)

Htnwels:
Wer vocsatzlich oder gcob fahrlassJg eine unrlchtige Zuwendungsbestfltlgung ecstellt odec wer veranlasst, dass Zuwendungen
nicht zu den in dec Zuwendungsbesthtigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die
Steuec, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug dec Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht (~lObAbs. 4 EStG, § 9
Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Diese Bestatigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche BerUcJ~sichtigungdec Zuwendung anerkannt, wenn das Datum
des Freistellungsbescheides ranger als 5 Jahre bzw. das Datum dec vortauflgen Bescheinlgung ranger als 3 Jahce seit
Ausstellung der Bestatigung zurUcldiegt (BMF vom 15,12.1994 - BS(BI. I S. 884).


